
Hansestadt Stralsund 
Der Oberbürgermeister 
Büro des Präsidenten der 
Bürgerschaft/Gremiendienst 

 

Beschluss der Bürgerschaft 
 
 
Zu TOP : 12.5 
Beurteilungsrichtlinie der Hansestadt Stralsund 
Vorlage: B 0020/2018 
 
 
Die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund beschließt:  
 
Für die dienstliche Beurteilung der Beamtinnen und Beamten und der Beschäftigten der 
Hansestadt Stralsund gelten ab Beschlussfassung die in der Anlage enthaltenen „Richtlinien 
über die dienstliche Beurteilung der Beamtinnen und Beamten sowie der Beschäftigten der 
Hansestadt Stralsund“. Gleichzeitig treten die „Richtlinien über die dienstliche Beurteilung 
der Beamten und Arbeitnehmer der Hansestadt Stralsund“ vom 19.05.1995 außer Kraft.  
  
 
Beschluss-Nr.: 2018-VI-08-0847 
 
 
Datum: 20.09.2018 
 
 
Im Auftrag 
 

 
 
 
gez. Kuhn 
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